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Plangebiet 1

Plangebiet 2

Textliche Festsetzungen
§ 1 Geltungsbereich
Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil werden gemäß dem beigefügten Lageplan
(Maßstab 1:1000) im Plangebiet 1 festgelegt und ergänzt. Im Plangebiet 2 werden Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Der Lageplan ist Bestandteil dieser
Satzung.

§ 2 Zulässigkeit von Vorhaben
Innerhalb der in § 1 für das Plangebiet 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit
von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB.

§ 3 Ergänzungssatzung: Festsetzungen innerhalb der Ergänzungsfläche
1. Im Bereich der Ergänzungsfläche sind nur Einzelhäuser zulässig. Es sind maximal 2 Wohnungen je

Wohngebäude zulässig.
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 6 BauGB

§ 4 Grünordnung und naturschutzrechtlicher Ausgleich
1. Als Ersatz für entnommene Abschnitte einer Weißdornhecke entlang der nördlichen Grenze sind auf der

Ergänzungsfläche abschnittsweise entsprechend lange Heckenabschnitte mit Gehölzarten aus Pflanzenliste 1
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Heckenabschnitte dürfen geschnitten werden (Schnitthecken).
Sie sind in der Mindesthöhe von 1,5 m anzulegen und zu erhalten. Falls die nördliche Hecke insgesamt
entnommen wird, sind Heckenabschnitte mit einer Gesamtlänge von 87 m zu ersetzen.
§ 9 Abs. 1 Nr.  25 a BauGB

Planzenliste 1
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Fagus sylvatica Rotbuche
Salix capraea Sal-Weide
Qualität: Heckenpflanzen  2 x. v. 125 bis 150 cm

2. Für jedes errichtete Hauptgebäude sind mindestens zwei Laubbäume gemäß Pflanzenliste 2 anzupflanzen
und dauerhaft zu erhalten.
§ 9 Abs. 1 Nr.  25 a BauGB

Pflanzenliste 2
Quercus robur Stieleiche
Acer platanoides Spitzahorn
Malus domestica Apfel
Prunus avium Kirsche
Pyrus communis Birne
Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12 bis 14 cm

3. Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
im Plangebiet 2 ist ein bisheriger Fichtenforst in einen standortheimischen Laubwald umzuwandeln.
Dabei sind die Hauptbaumarten Stieleiche (Quercus roburr) und Hainbuche (Carpinus betulus) zu
verwenden. Als Begleitbaumarten sind Eberesche (Sorbus aucuparia) und Birke (Betual pensula) aus
Naturverjüngung vorzusehen. Entlang der östlichen Grenze ist ein Waldrand mit einer Breite von fünf Metern
im Wechsel mit Eberesche (Sorbus aucuparia), Schwarzem Holunder (Sambucus nigra) und Gemeinem
Schneeball (Viburnum opulus) zu bepflanzen. Der Pflanzabstand zwischen den Reihen beträgt 2,0 m,
innerhalb der Reihen bei Stieleiche bei 0,65 m, bei Hainbuche 2,50, im Bereich des  Waldrandes bei 2,0 m. Die
Fläche ist mit einem Wildschutzzaun gegen Wildverbiss zu schützen.
Pflanzqualität: Forstware, 2+0, Schneeball 1+2, Größe 50 bis 80 cm.

4. Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im
Plangebiet 2 wird den Eingriffen in Natur und Landschaft im Plangebiet 1 zugeordnet.
§ 1a Abs. 3 Satz 2 und 3 und § 9 Abs. 1a BauGB

§ 5 Artenschutz
1. Gehölzbeseitigungen und die Baufeldfreimachung sowie Abrissarbeiten haben entsprechend den

gesetzlichen Regelungen des § 39 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar
stattzufinden. Sollen die Arbeiten außerhalb des genannten Zeitraums stattfinden, ist die aktuelle Besiedelung
durch geschützte Tierarten bzw. das Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorher durch einen
spezialisierten Gutachter zu prüfen. Falls geschützte Tierarten oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten
vorhanden sind, sind die Arbeiten in diesem Zeitraum zu unterlassen bzw. sind in Abstimmung mit der
Naturschutzbehörde Schutz- und Ersatzmaßnahmen festzulegen.

2. In einem Pferdestall im Nordwesten des Plangebietes sind drei Rauchschwalbennester als Fortpflanzungs-
und Ruhestätten der Rauchschwalbe zu erhalten. Falls dies nicht möglich ist oder sie bei den
Umbaumaßnahmen abfallen, sind drei Rauchschwalbenkunstnester in dem verlegten Pferdestall
anzubringen. Der Umbau des Stalles sowie das Anbringen der Rauschwalben-Kunstnester haben nur
außerhalb der Brutzeit der Rauchschwalben gemäß der textlichen Festsetzung § 5 Nr. 1 zu erfolgen.

3. Die entlang der nördlichen Plangebietsgrenze vorhandene Weißdornhecke ist als Ruhestätte für europäische
Vogelarten so lange zu erhalten, bis die Ersatzruhestätte gemäß der textlichen Festsetzung in § 4 Nr. 1
entwickelt ist. Sie darf somit frühestens 2 Jahre nach Umsetzung der Anpflanzung gemäß der textlichen
Festsetzung § 4 Nr. 1 abgeholzt werden. Dabei ist die textliche Festsetzung in § 5 Nr. 1 zu berücksichtigen.
Davon ausgenommen sind drei Zufahrtsbereiche mit einer maximalen Gesamtbreite von 15 m.

§ 9 Absatz 1 Nr. 25b und Abs. 20 BauGB i.V. m. § 44 BNatSchG.

Präambel

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nummer 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12.
Juli 2023 geändert worden ist und des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17. Dezember 2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023, hat der Rat der
Gemeinde Suderburg am .................................................... die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
"Graulingen", bestehend aus dem Lageplan und den nachstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung
beschlossen.

Suderburg, den ......................... .............................
Bürgermeister

Hinweise
1. Rechtsgrundlagen
 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, zuletzt geändert am 28.07.2023
 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017, zuletzt geändert am 03.07.2023
 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 14.06.2021
 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 08.12.2022
 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012, zuletzt geändert am 21.06.2023
 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010, zuletzt geändert am

21.06.2023

2. Bodendenkmalpflege
Es wird auf die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) hingewiesen. Sachen oder Spuren,
bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind
unverzüglich  einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische
Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen.

Nachrichtliche Übernahme

oberirdische Hauptversorgungsleitung (110-kV-Bahnstrom)

2.

2.5.

3.

3.5.

13.

13.1.

15.

15.13.

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6  BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB
(§ 9 Abs.7 BauGB)

GRZ 0,3

Ergänzungsfläche
(§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB)

(Planzeichenverordnung - PlanZV)

Planzeichenerklärung

Quelle:  Basemap grau Raster, ohne Maßstab
© basemap.de / Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) im Auftrag der Länder 09/2023

Übersichtsplan Lage der Plangebiete

Suderburg

OT Graulingen

Plangebiet 2

Plangebiet 1

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Suderburg hat in seiner Sitzung am ............................ dem Entwurf
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Graulingen und der Begründung zugestimmt und die öffentliche
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 34 Abs. 6 BauGB und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ....................... ortsüblich bekannt gemacht. Der
Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Graulingen hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 34 Abs. 6
BauGB und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom ....................... bis zum ....................... öffentlich
ausgelegen.

Suderburg, den ......................... .............................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Suderburg hat die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Graulingen nach Prüfung
der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ........................ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB
als Satzung sowie die dazugehörige Begründung beschlossen.

Suderburg, den ......................... .............................
Bürgermeister

Inkrafttreten
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Graulingen ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .............................
ortsüblich im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen Nr. ................ bekannt gemacht worden. Die
Ergänzungssatzung ist damit am ............................ rechtsverbindlich geworden.

Suderburg, den ......................... .............................
Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Graulingen ist die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen der Ergänzungssatzung nicht
geltend gemacht worden.

Suderburg, den ......................... .............................
Bürgermeister

Mängel in der Abwägung
Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Graulingen sind
beachtliche Mängel in der Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Suderburg, den ......................... .............................
Bürgermeister

Verfahrensvermerke
Planverfasserin
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Graulingen wurde ausgearbeitet vom Büro Mehring, Stadt- und
Landschaftsplanung, Inhaberin Silke Wübbenhorst, Stadtkoppel 34, 21337 Lüneburg, Tel.: 04131-4004880,
mehring@slplanung.de

Lüneburg, den ......................... .............................
Planverfasserin

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Suderburg hat in seiner Sitzung am ....................... die Aufstellung der
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Graulingen beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2
Abs. 1 BauGB am ....................... ortsüblich bekannt gemacht.

Suderburg, den ......................... .............................
Bürgermeister

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs-
und Katasterverwaltung. © 2023                Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Lüneburg


